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VERBRAUCHERPOLITIK-CHECK ZUM KLIMASCHUTZPROGRAMM 

2030 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bewertet hier ausgesuchte Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 

der Bundesregierung aus Verbrauchersicht. 

EINLEITUNG 

Treibhausgasemissionen zu vermindern, ist erklärtes Ziel des Pariser Klimaabkommens. Das Klimaschutzabkommen sieht vor, dass der 

Temperaturstieg auf deutlich unter 2°C, möglichst auf 1,5°C begrenzt wird.  

Die Erderwärmung zu begrenzen ist dringliches politisches Ziel zur Existenzsicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. „Nachhal-

tige Entwicklung“ ist Bestandteil der vzbv-Satzung. Ebenso „Verbraucherinteressen zu vertreten“ – Verbraucherinteresse ist auch und vor 

allem der langfristige Schutz der Lebensgrundlagen.  

Deutschland strebt an, bis zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend treibhausgas-neutral zu werden. Der Klimaschutzplan 2050 nennt ent-

sprechende Zwischen- und Sektorziele. Das Klimaschutzprogramm 2030 benennt konkrete Maßnahmen, die die Bundesregierung auf 

dem Weg zur Treibhausneutralität im Jahr 2050 ergreifen möchte. Das Klimaschutzprogramm 2030 wurde vom Bundeskabinett am 9. 

Oktober 2019 beschlossen. Nun, ein Jahr nach der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms 2030, bewertet der vzbv die Umsetzung 

ausgesuchter Maßnahmen dahingehend, wie verbraucherfreundlich diese umgesetzt wurden. Denn der vzbv ist überzeugt: Klimaschutz-

maßnahmen lassen sich nicht gegen die Interessen der Verbraucher durchsetzen. Und Verbraucherschutz schließt den Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen und damit notwendigerweise den Klimaschutz mit ein. Die Klimaschutzziele zu erreichen wird daher nur möglich, 

wenn Verbraucherschutz und Klimaschutz zusammen gedacht werden.  
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BEWERTUNGSSKALA DES VZBV 

- -  = (Teil-)Maßnahmen wurden/werden verbraucherunfreundlich umgesetzt 

- = (Teil-)Maßnahmen wurden/werden eher verbraucherunfreundlich umgesetzt1 

0 = (Teil-)Maßnahmen wurden/werden weder verbraucherunfreundlich noch verbraucherfreundlich umgesetzt2 

+ = (Teil-)Maßnahmen wurden/werden eher verbraucherfreundlich umgesetzt3   

+ +  = (Teil-)Maßnahmen wurden/werden verbraucherfreundlich umgesetzt 

__________________________________________________________________________________________ 

1 Wenige verbraucherfreundliche Aspekte werden bei der Umsetzung der (Teil-)Maßnahmen berücksichtigt, insgesamt überwiegen aber verbraucherunfreundliche Aspekte in der Umset-

zung.  
2 Verbraucherfreundliche und verbraucherunfreundliche Aspekte halten sich in der Umsetzung der (Teil-)Maßnahmen die Waage. 
3 Tendenziell ist die Umsetzung der (Teil-)Maßnahmen zwar verbraucherfreundlich, aber wichtige verbraucherpolitische Aspekte fehlen entweder oder sind nicht konsequent umgesetzt. 
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BEWERTUNG AUSGESUCHTER MAßNAHMEN  

Maßnahme 

(Kapitel im 

Klimaschutz-

programm 

2030) 

Worum geht es bei 

Maßnahme? 

Warum ist die 

Maßnahme ver-

braucherrele-

vant? 

Wie bewertet der vzbv die Umsetzung der Maß-

nahme? 
Bewertung 

CO2-Beprei-

sung in den 

Sektoren 

Wärme und 

Verkehr 

(3.2.1) 

 Ab 2021 wird eine 

CO2-Bepreisung 

für die Sektoren 

Verkehr (mit Aus-

nahme des Luft-

verkehrs) und 

Wärme eingeführt 

(Nicht-EHS-Sekto-

ren). 

 Das nationale 

Emissionshandels-

system erfasst 

Emissionen aus 

der Verbrennung 

fossiler Benn- und 

Kraftstoffe. 

 Die Menge der 

Zertifikate ist von 

2021 bis 2030 über 

 Mit der Einfüh-

rung des CO2-

Preises steigen 

die Kosten für 

die Nutzung 

fossiler Brenn-

stoffe 

 Die so entste-

henden Kosten 

tragen Verbrau-

cher, etwa bei 

der Nutzung 

fossiler Brenn-

stoffe in Hei-

zungsanlagen 

oder durch 

Kraftstoffver-

brauch.  

 Der vzbv unterstützt die Einführung einer klimawirk-

samen CO2-Bepreisung. 

 Die Einführung der CO2-Bepreisung muss mit einer 

vollständigen und sozial ausgeglichenen Rückerstat-

tung der Einnahmen an die Gruppe der Verbraucher 

einhergehen. 

 Die bisher geschaffenen Maßnahmen zum Aus-

gleich des regressiven Charakters der CO2-Beprei-

sung gehen zwar in die richtige Richtung, reichen 

aber noch nicht aus. 

 Der vzbv fordert eine stärkere Entlastung der Ver-

braucher durch eine stärkere Reduzierung des 

Strompreises oder die Einführung eines Klima-

schecks. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-

loads/2019/01/24/19_07_01_positionspapier-

vzbv_co2-bepreisung_kurzfassung.pdf 

0  

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapier-vzbv_co2-bepreisung_kurzfassung.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapier-vzbv_co2-bepreisung_kurzfassung.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2019/01/24/19_07_01_positionspapier-vzbv_co2-bepreisung_kurzfassung.pdf
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Jahresbudgets ge-

deckelt. Ab 2026 

soll die Menge 

jährlich abnehmen. 

 Bis 2026 sollen die 

Zertifikate einen 

Festpreis haben 

(hier angegebene 

Preise pro Tonne 

CO2 beziehen sich 

auf die Einigung 

des Vermittlungs-

ausschusses und 

weichen von den 

angegebenen Prei-

sen im KSP 2030 

ab): 

 2021: 25 Euro  

 2022: 30 Euro  

 2023: 35 Euro  

 2024: 45 Euro  

 2025: 55 Euro  

 Ab 2026 sollen die 

Zertifikate in einem 

Korridor zwischen 

55 und 65 Euro pro 

 Die Kosten, die 

dem GHD-Sek-

tor (Gewerbe, 

werk, Hand-

werk, Dienst-

leistungen) ent-

stehen, können 

auf den Ver-

braucher über-

gewälzt wer-

den.  

 Die Einführung 

des CO2-Prei-

ses wirkt re-

gressiv, d.h. die 

Gruppe der ein-

kommens-

schwachen 

Verbraucher 

wird prozentual 

stärker belastet 

als die Gruppe 

der einkom-

mensstarken 

Verbraucher. 

 https://www.vzbv.de/dokument/fuenf-punkte-fuer-

eine-verbraucherfreundlichere-co2-bepreisung 

 

https://www.vzbv.de/dokument/fuenf-punkte-fuer-eine-verbraucherfreundlichere-co2-bepreisung
https://www.vzbv.de/dokument/fuenf-punkte-fuer-eine-verbraucherfreundlichere-co2-bepreisung
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Tonne CO2 verstei-

gert werden.  

 Falls die Zertifika-

temenge in 2021 

bis 2025 nicht aus-

reicht, müssen zu-

sätzliche Zertifikate 

aus dem Ausland 

hinzugekauft wer-

den. 

Senkung der 

Stromkosten 

(3.3.1) 

 Zeitgleich zum Ein-

stieg in die CO2-

Bepreisung wer-

den die EEG-Um-

lage und ggf. an-

dere staatlich indu-

zierte Preisbe-

standteile (Netz-

entgelte, Umlagen 

und Abgaben) 

schrittweise ge-

senkt. 

 2021 wird die 

EEG-Umlage um 

ca. 1,75 Cent/kWh 

gesenkt, bis 2026 

 Verbraucher in 

Deutschland 

haben im euro-

päischen Ver-

gleich sehr 

hohe Stromkos-

ten. 

 Die Senkung 

des Stromprei-

ses notwendig 

für den Ausbau 

der Sektorkopp-

lung; davon 

wiederum profi-

tieren Verbrau-

cher etwa durch 

 Die beschlossene Senkung des Strompreises durch 

die Reduzierung der EEG-Umlage geht in die rich-

tige Richtung. 

 Die beschlossene Senkung der EEG-Umlage reicht 

aber nicht aus, um regressive Wirkung der CO2-Be-

preisung auszugleichen (vgl. Bach et al. 2020; E-

denhofer et al. 2020).  

 Der vzbv fordert eine weitergehende Senkung des 

Strompreises um mindestens ca. 4 Cent/kWh. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energie-ver-

braucher-und-handel-um-milliarden-entlasten  

-  

https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energie-verbraucher-und-handel-um-milliarden-entlasten
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energie-verbraucher-und-handel-um-milliarden-entlasten
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um ca. 3,3 

Cent/kWh (hier an-

gegebene Redu-

zierung der EEG-

Umlage bezieht 

sich auf die Eini-

gung des Vermitt-

lungsausschusses 

und weichen von 

den Werten des 

KSP 2030 ab). 

geringere 

Preise fürs Hei-

zen. 

 Die Senkung 

des Stromprei-

ses kann Belas-

tung durch 

CO2-Beprei-

sung (teilweise) 

kompensieren. 

 https://www.vzbv.de/meldung/einzelhandel-und-ver-

braucherschuetzer-fordern-entlastung-bei-stromprei-

sen 

Entfernungs-

pauschalen 

für Fernpend-

ler (3.3.2) 

 Erhöhung der 

Pendlerpauschale 

ab 2021 von 30 auf 

35 Cent ab dem 

21. Kilometer.  

 Ab 2024 bis 2026 

zusätzliche Erhö-

hung auf 38 Cent 

(hier angegebene 

Erhöhung bezieht 

sich auf die Eini-

gung des Vermitt-

lungsausschusses 

und weicht von 

 Die CO2-Be-

preisung für die 

Emission fossi-

ler Brennstoffe 

führt zu einem 

Preisanstieg bei 

Diesel und Ben-

zin. 

 Besonders in 

ländlichen Re-

gionen fehlt 

aber ein pas-

sendes ÖPNV-

Angebot oder 

die nötige Lad-

einfrastruktur, 

 Die Erhöhung der Pendlerpauschale ist als Kompen-

sation für die Einführung des CO2-Preises notwen-

dig. 

 Die Einführung der neuen Mobilitätsprämie soll Ver-

brauchern zu Gute kommen, die aufgrund ihres ge-

ringen Einkommens nicht von der Pendlerpauschale 

profitieren. 

 Allerdings ist die Umsetzung der Mobilitätsprämie so 

kompliziert, dass offen ist, ob tatsächlich alle be-

rechtigten Verbraucher davon profitieren. 

 Die Pendlerpauschale gehört grundsätzlich dahinge-

hend reformiert, dass Vielfahrer nicht belohnt wer-

den.  

+ 
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den Werten des 

KSP 2030 ab). 

 Einführung einer 

Mobilitätsprämie 

für Geringverdie-

ner ab 2021 bis 

2026. 

um kurzfristig 

auf alternative 

Mobilitätsange-

bote zurück-

greifen zu kön-

nen. 

 Von der Pend-

lerpauschale 

profitieren Viel-

verdiener über-

proportional, 

Geringverdie-

ner, die wenig 

oder keine Ein-

kommenssteuer 

zahlen, gar 

nicht.  

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapaket-

besser-aber-nicht-gut-genug 

Änderungen 

beim Wohn-

geld und 

beim Miet-

recht (3.3.3) 

 Erhöhung des 

Wohngelds um 10 

Prozent.  

 Prüfung einer Än-

derung des Miet-

rechts, um die Um-

lagefähigkeit der 

CO2-Bepreisung zu 

begrenzen. 

 Die Einführung 

der CO2-Beprei-

sung führt zu 

einem Preisan-

stieg bei Hei-

zungen mit fos-

silen Brennstof-

fen und somit 

zu Mehrkosten 

 Der vzbv unterstützt die Einführung einer klimawirk-

samen CO2-Bepreisung, sofern diese mit einer voll-

ständigen und sozial ausgewogenen Rückerstattung 

verbunden ist. 

 Bisher gibt es keinen offiziellen Gesetzentwurf des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-

schutz zur Begrenzung der Umlagefähigkeit der 

CO2-Bepreisung auf die Mieter. 

- 

https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapaket-besser-aber-nicht-gut-genug
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapaket-besser-aber-nicht-gut-genug
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für Verbrau-

cher. 

 Mieter haben 

keinen Einfluss 

darauf, welche 

Heizung in Ih-

rem Mietobjekt 

verbaut ist, 

müssen aber 

steigende Kos-

ten tragen. 

 Eine begrenzte 

Umlagefähig-

keit im Miet-

recht könnte 

Anreize für Ver-

mieter schaffen, 

in klimascho-

nende Hei-

zungssysteme 

zu investieren. 

 Die begrenzte Umlagefähigkeit ist notwendig hin-

sichtlich der Lenkungswirkung und einer sozial aus-

gewogene CO2-Bepreisung; ohne diese gibt es für 

Vermieter keinen Anreiz in klimaschonendere Hei-

zungssysteme zu investieren, während Mieter kei-

nen Einfluss auf die im Mietobjekt verbaute Heizung 

haben und die steigende Heizkosten durch die CO2-

Bepreisung tragen müssen. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/dokument/fuenf-punkte-fuer-

eine-verbraucherfreundlichere-co2-bepreisung 

Schrittweise 

Reduzierung 

und Beendi-

gung der 

 Reduktion der 

Kohleverstromung 

auf 17 Gigawatt 

(GW) bis 2030 und 

auf 0 GW bis 2038. 

 Ausstieg aus 

der Kohlever-

stromung mit 

potentiellen Fol-

gen für die 

 Der vzbv fordert im Falle eines Strompreisanstiegs 

in Folge des Kohleausstiegs eine entsprechende 

Kompensation über die Senkung der EEG-Umlage 

oder der Stromsteuer. 

- 
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Kohleverstro-

mung 

(3.4.1.1) 

 Keine Genehmi-

gung neuer Kohle-

kraftwerke.  

Strompreisent-

wicklung. 

 Zwar ist bei steigenden Strompreisen eine Kompen-

sation über die Netzentgelte vorgesehen, die Ver-

braucher profitieren davon aber deutlich weniger als 

die Industrie. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/dokument/kohleausstieg-nicht-

zu-lasten-privater-verbraucher-umsetzen 

Ausbau der 

Erneuerbaren 

Energien auf 

65 Prozent 

am Brut-

tostromver-

brauch bis 

2030 (3.4.1.2) 

 Die Ausbauziele 

für Windanlagen 

an Land (Ons-

hore), auf See und 

Photovoltaik bis 

2030 wurden an-

gehoben. Die Aus-

baupfade sollen 

ebenfalls angeho-

ben werden. 

 Es ist den Bundes-

ländern überlas-

sen, ob dabei ein 

Mindestabstand 

von 1.000 Metern 

zum Wohngebiet 

gewährleistet sein 

muss. Kommunen 

 Durch die Auf-

hebung des 

PV-Deckels 

und einer ver-

braucherfreund-

lichen Reform 

des Mieter-

stromgesetzes 

könnten Be-

wohner von 

Mehrfamilien-

häusern von 

kostengünsti-

gem Solarstrom 

profitieren. 

 Der vzbv hält die geplanten Ausbaupfade für die er-

neuerbaren Energien bis 2030 für nicht ausreichend. 

 Der vzbv begrüßt die Aufhebung des PV-Deckels. 

 Der vzbv hält die geplanten Änderungen beim Mie-

terstrom für nicht ausreichend. Darunter fallen ins-

besondere die Gleichstellung von Mieterstrom und 

Eigenstrom, die Nutzung in Quartiersansätzen und 

eine praktikable Lösung für Haushalte in Mehrfamili-

enhäusern mit zwei bis sechs Wohnungen. 

 Zusätzliche Ausnahmen für Unternehmen von der 

EEG-Umlage müssen – ebenso wie die „Besondere 

Ausgleichsregelung“ für die Industrie – steuerlich fi-

nanziert werden und dürfen nicht auf Verbrauchern 

abgewälzt werden. 

0 
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sollen finanziell be-

teiligt werden.  

 Der Deckel von 52 

GW  (PV-Deckel) 

für die Förderung 

des Ausbaus von 

Photovoltaik-Anla-

gen wird abge-

schafft. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/mieterstrom-

bleibt-die-ausnahme 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energie-

wende-die-staedte-bringen 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/verbraucher-

den-mittelpunkt-der-eeg-reform-stellen 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/erneuerbare-

energien-gesetz-fuer-verbraucher-nachbessern 

Energieeffi-

zienzstrate-

gie 2050 

(EffSTRA) 

(3.4.1.6) 

 Das Energieeffi-

zienzziel wird un-

verbindlich auf 30 

Prozent festgelegt. 

 Ein Nationaler Akti-

onsplan Energieef-

fizienz wird unge-

setzt. 

 Initiierung eines 

breiten Dialogpro-

zesses „Roadmap 

Energieeffizienz 

2050“.  

 Energieeffizienz 

stellt einen der 

Eckpfeiler für 

die Senkung 

der Energiege-

samtkosten dar 

und kann damit 

zu einer sub-

stantiellen fi-

nanziellen Ent-

lastung für Ver-

braucher füh-

ren. 

 Aus Sicht des vzbv ist die unverbindliche Festlegung 

des Energieeffizienzziels unzureichend.  

 Der vzbv fordert vielmehr ein rechtsverbindliches 

Energieeffizienzziel. 

 Der vzbv fordert, dass der Grundsatz „Energieeffizi-

enz an erster Stelle“ innerhalb der Energieeffizienz-

strategie gestärkt wird. 

 Der vzbv fordert darüber hinaus, dass die Einhal-

tung der nationalen Ziele jährlich überprüft wird und 

transparent durch Quantifizierungen und Monitoring 

dargestellt werden muss. 

- - 

https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energiewende-die-staedte-bringen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/energiewende-die-staedte-bringen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/verbraucher-den-mittelpunkt-der-eeg-reform-stellen
https://www.vzbv.de/pressemitteilung/verbraucher-den-mittelpunkt-der-eeg-reform-stellen
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Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/dokument/bundesregierung-

muss-bei-energieeffizienz-nachbessern 

Steuerliche 

Förderung 

der energeti-

schen Ge-

bäudesanie-

rung (3.4.2.1) 

 Die steuerliche 

Förderung ist eine 

Alternative zur 

KfW-Förderung für 

Maßnahmen, die 

von der KfW als 

förderfähig einge-

stuft sind: 20 Pro-

zent der Investiti-

onssumme sind 

dann über drei 

Jahre absetzbar. 

Insbesondere Hei-

zungstausch, neue 

Fenster, Däm-

mung. 

 Die KfW-Förde-

rung wird um 10 

Prozent für Einzel-

maßnahmen auf 

20 Prozent aufge-

stockt. 

 Energetische 

Gebäudesanie-

rung ist ein 

wichtiger Bau-

stein der Ener-

gieeffizienz und 

damit ein rele-

vanter Kosten-

faktor für Ver-

braucher. 

 Energieeffizienz 

stellt einen der 

Eckpfeiler für 

die Senkung 

der Energiege-

samtkosten dar 

und kann damit 

zu einer sub-

stantiellen fi-

nanziellen Ent-

lastung für Ver-

braucher füh-

ren. 

 Mit der Einführung der steuerlichen Förderung der 

energetischen Gebäudesanierung ist eine langjäh-

rige Forderung des vzbv erfüllt worden. 

 Die Höhe und Dauer der Förderung sind aber unzu-

reichend, der vzbv fordert eine steuerliche Förde-

rung von jährlich 1,5 Milliarden Euro für die Dauer 

von mindestens 10 Jahren. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/klimapaket-

weder-ausgegoren-noch-ausgewogen 

 + 
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Bundesförde-

rung für effi-

ziente Ge-

bäude (BEG) 

einschließ-

lich einer 

Austausch-

prämie für 

Ölheizungen 

(3.4.2.2) 

 Bei der Erneue-

rung von Ölhei-

zungsanlagen soll 

es einen Förderan-

teil von bis zu 40 

Prozent für ein 

neues, effizientes 

Heizsystem geben. 

 Verbot des Ein-

baus von Ölhei-

zungen ab 2026. 

 Die Einführung 

der CO2-Beprei-

sung für die 

Emissionen fos-

siler Brenn-

stoffe führt zu 

steigenden 

Kosten bei der 

Nutzung von 

Ölheizungen. 

 Eine Förderung 

erleichtert den 

Umstieg auf 

neue, effiziente 

und klimascho-

nende Heizsys-

teme. 

 Der vzbv begrüßt die Austauschprämie für Ölheizun-

gen. 

 Der vzbv kritisiert aber, dass Ölheizungen als Hyb-

ridheizungen auch weiter im Neubaubereich Ver-

wendung finden dürfen. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/checkliste-wo-

das-klimapaket-nachgebessert-werden-muss 

+ 

Energiebera-

tung und Öf-

fentlichkeits-

arbeit 

(3.4.2.5) 

 Eine Energiebera-

tung ist für Wohn-

gebäude zum Teil 

obligatorisch, z. B. 

bei Eigentümer-

wechsel. 

 Die Bundesförde-

rungen für Ener-

 Energiebera-

tung hilft, die 

Energieeffizienz 

bei Wohnge-

bäuden zu ver-

bessern. 

 Energieeffizienz 

stellt einen der 

Eckpfeiler für 

 Der vzbv begrüßt insbesondere die Maßnahmen im 

Bereich der Energieberatung. 
+ + 
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gieberatung de-

cken einen erhebli-

chen Teil der Kos-

ten. Im Programm 

Energieberatung 

für Wohnge-

bäude bis zu 80 

Prozent, im Pro-

gramm Energiebe-

ratung der Ver-

braucherzentrale 

bis zu 100 Prozent. 

 Kosten werden 

über die bestehen-

den Förderpro-

gramme gedeckt. 

Die Förderung wird 

von 60 auf 80 Pro-

zent erhöht.  

 Es startet eine In-

formationskam-

pagne „Deutsch-

land macht’s effi-

zient“. 

die Senkung 

der Energiege-

samtkosten dar 

und kann damit 

zu einer sub-

stantiellen fi-

nanziellen Ent-

lastung für Ver-

braucher füh-

ren. 
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Weiterent-

wicklung des 

energeti-

schen Stan-

dards 

(3.4.2.7) 

 Überprüfung der 

geltenden Stan-

dards für Neubau-

ten 2023. 

 Umgehende Wei-

terentwicklung der 

Standards nach 

Maßgabe des Er-

gebnisses der 

Überprüfung. 

 Die Verbesse-

rung von Ener-

gieeffizienz-

standards bei 

Neubauten 

führt zwar zu-

nächst zu höhe-

ren Baukosten 

aber auch zu 

geringeren 

Energiekosten 

für Verbrau-

cher. 

 

 Der vzbv fordert die Verbesserung des Effizienz-

standards für Neubauten von KfW 75 auf KfW 55. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/sites/default/files/down-

loads/2020/05/19/2020_05_18_stn_ltrs_final.pdf 

Beurteilung 

nicht mög-

lich, da 

keine der 

(Teil-)Maß-

nahmen 

umgesetzt 

wur-

den/wer-

den 

Stärkung des 

Schienenper-

sonenver-

kehrs 

(3.4.3.1) 

 Bis 2030 Investitio-

nen von 86 Mrd. 

Euro in die Erneu-

erung des Schie-

nennetzes. 

 Einführung des 

Deutschlandtaktes, 

um attraktive Takte 

und schnelles Um-

steigen zu ermögli-

chen. 

 Verbraucher 

profitieren von 

steigender 

Qualität des 

Schienenver-

kehrs. 

 Höhere Tak-

tung und ver-

besserte Um-

steigemöglich-

keiten steigern 

die Attraktivität 

 Der vzbv begrüßt die Senkung des Mehrwertsteuer-

satzes beim Bahnfernverkehr und die Erhöhung der 

Luftverkehrsabgabe. 

 Der vzbv begrüßt die Schritte hin zur hinreichenden 

und verstetigten Finanzierung des Schienenfern- 

und –nahverkehrs. 

 Der vzbv begrüßt die Maßnahmen zur Erhöhung der 

Qualität, insbesondere Erarbeitung des Deutsch-

landtaktes. 

+ 
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 Erhöhung der Re-

gionalisierungsmit-

tel, inkl. jährlicher 

Dynamisierung  

 Elektrifizierung, Di-

gitalisierung von 

Leit- und Sicher-

heitstechnik sowie 

von Stellwerken.  

 Kapitalerhöhung 

der Deutsche Bahn 

AG in Höhe von 1 

Mrd. Euro jährlich 

zwischen 2020 und 

2030. 

 Reduzierung der 

Mehrwertsteuer für 

Bahnfahrten im 

Fernverkehr von 

19 auf 7 Prozent. 

 Erhöhung der Luft-

verkehrsabgabe. 

 Verhinderung von 

Dumpingpreisen 

bei Flugtickets, in-

dem diese nicht zu 

des Bahnver-

kehrs. 

 Günstigere 

Preise und at-

traktive Ange-

bote erleichtern 

Verbrauchern 

den Umstieg 

vom Flugzeug 

oder PKW auf 

die Bahn. 

 Bisher fehlen aber Maßnahmen zur Verhinderung 

der Dumpingpreise im Flugverkehr; auf europäi-

scher Ebene bedarf es einer einheitlichen Kerosin-

steuer. 

 Die Kosten für den Schienenpersonenverkehr müs-

sen durch die Halbierung der Trassen- und Stations-

entgelte weiter gesenkt und Bahnfahrten damit at-

traktiver gemacht werden. 

 Darüber hinaus fordert der vzbv unabhängige Quali-

tätstest für den Personennah- und -fernverkehr und 

die Formulierung von Benchmarks für das Angebot. 

 Außerdem sollten bei der Deutschen Bahn AG Ver-

braucher- und Fahrgastverbände den Aufsichtsrat 

unterstützen. 
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einem Preis unter-

halb der anwend-

baren Steuern, Zu-

schläge, Entgelte 

und Gebühren ver-

kauft werden dür-

fen. 

Attraktivität 

des ÖPNV er-

höhen 

(3.4.3.2) 

 Erhöhung der Bun-

desmittel nach 

dem Gemeindever-

kehrsfinanzie-

rungsgesetz 

(GVFG) für den 

Ausbau des ÖPNV 

ab 2021 auf jähr-

lich 1 Mrd. Euro, 

inkl. Nutzung der 

Mittel für die Sa-

nierung der Infra-

struktur. 

 Weitere Erhöhung 

der Mittel nach 

dem GVFG ab 

2025 auf 2 Mrd. 

Euro jährlich. 

 Verbraucher 

profitieren von 

steigender 

Qualität des 

ÖPNV. 

 Eine höhere 

Taktung und 

zusätzliche An-

gebote steigern 

die Attraktivität 

des ÖPNV. 

 Günstigere 

Preise und at-

traktive Ange-

bote erleichtern 

Verbrauchern 

den Umstieg 

vom PKW auf 

den ÖPNV. 

 Der vzbv fordert eine hinreichende und verstetigte 

Finanzierung des ÖPNV. Die Erhöhung der Bundes-

mittel ist ein wichtiger Schritt, um den ÖPNV zu si-

chern und auszubauen. 

 Das 365-Euro-Ticket kann die kostenseitige Hürde 

zum ÖPNV abbauen, aber bevor über Preisreduzie-

rungen nachgedacht wird, müssen das Angebot und 

die Qualität deutlich verbessert werden. 

 Langfristig muss ein Erreichbarkeitsanspruch einge-

führt werden, der allen Verbrauchern eine selbstbe-

stimmte Mobilität ohne eigenes Auto ermöglicht. 

 Dabei unterscheiden sich jedoch die Erreichbar-

keitsstandards zwischen Stadt und Land: neue Mo-

bilitätsangebote (z.B. on Demand-Dienste) können 

insbesondere in nachfrageschwachen Regionen den 

klassischen ÖPNV ergänzen und den ÖV somit wirt-

schaftlicher aber auch ökologisch effizienter ma-

chen. 

+ 
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 Förderaktivitäten, 

damit bis 2030 50 

Prozent der Stadt-

busse elektrisch 

fahren. 

 Unterstützung von 

10 Modellprojekten 

zur Stärkung des 

ÖPNV, darunter 

die Einführung des 

365 Euro-Tickets. 

 Vor allem in 

ländlichen ge-

prägten Regio-

nen haben Ver-

braucher der-

zeit kaum Mög-

lichkeiten etwa 

für Arbeits-

wege, Arztbe-

suche oder Ein-

käufe auf ein ei-

genes Auto zu 

verzichten.  

CO2-arme 

PKW auf die 

Straße brin-

gen (3.4.3.8) 

 Verlängerung des 

Gesetzes zur steu-

erlichen Förderung 

der Elektromobilität 

bis 2030. 

 Verlängerung der 

Kaufprämie für Kfz 

mit alternativen 

Antrieben über 

2021 hinaus. 

 Anhebung der 

Kaufprämie für Kfz 

unter 40.000 Euro. 

 Steuerliche För-

derungen und 

finanzielle Un-

terstützung hel-

fen Verbrau-

chern beim Um-

stieg auf emis-

sionsarme oder 

emissionsfreie 

Fahrzeuge. 

 Der vzbv begrüßt die gezielte Förderung batterie-

elektrischer Autos. 

 Der vzbv begrüßt die Verdopplung des staatlichen 

Förderanteils. Mit dem Innovationsbonus werden 

batterieelektrische Autos preislich im Vergleich zum 

Verbrenner attraktiv. Der vzbv hat jedoch eine noch 

stärkere Förderung kleiner und preisgünstiger E-Au-

tos gefordert.  

 Die verabschiedete Kfz-Steuerreform ist ein erster 

Schritt, um emissionsarme Fahrzeuge angemessen 

zu entlasten und große, emissionsreiche Fahrzeuge 

zu belasten. Eine starke Lenkungswirkung kann mit 

+ 
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 Reform der Kfz-

Steuer für eine 

stärkere Lenkungs-

wirkung beim Neu-

wagenkauf hin zu 

emissionsärmeren 

bzw. emissions-

freien Antrieben. 

den beschlossenen Änderungen nicht erreicht wer-

den. Der vzbv fordert eine grundlegende Reform 

des Steuer- und Abgabensystem. 

Weiterführende Links 

 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/verbrauchern-

einstieg-die-elektromobilitaet-erleichtern    

Tank- und 

Ladeinfra-

struktur aus-

bauen 

(3.4.3.9) 

 Masterplan Ladein-

frastruktur mit dem 

Ziel, bis 2030 1 

Mio Ladepunkte zu 

errichten. 

 Förderung gemein-

sam genutzter pri-

vater und gewerbli-

cher Ladeinfra-

struktur. 

 Änderungen im 

Mietrecht und 

Wohneigentums-

gesetz (WEG) zur 

einfacheren Errich-

tung von Ladeinf-

rastruktur. 

 Der Umstieg 

von Autos mit 

Verbrennungs-

motor auf kli-

maschonen-

dere E-Autos 

benötigt eine 

entsprechende 

Ladeinfrastruk-

tur. 

 Verbraucher 

müssen ein-

fach, schnell 

und überall die 

Möglichkeit 

zum Laden ih-

res E-Autos ha-

ben. 

 Der vzbv fordert eine hinreichende öffentlich zu-

gängliche Ladeinfrastruktur und begrüßt daher die 

Schritte des Masterplan Ladeinfrastruktur. 

 Der vzbv fordert darüber hinaus eine Harmonisie-

rung der Zugangs- und Bezahlsysteme. Hier sieht 

der vzbv eine positive Entwicklung, die allerdings 

noch nicht an ihrem Ende angekommen sein kann. 

 Der vzbv begrüßt auch die zunehmende Einhaltung 

der Mess- und Eichvorschriften bei den Ladepunk-

ten. 

 Bei den Erleichterungen zum Einbau von Wallboxen 

in Mehrfamilienhäusern sieht der vzbv positive Ent-

wicklungen. Das angekündigte Bundesprogramm 

zur finanziellen Förderung privater Ladepunkte stellt 

an förderfähige Wallboxen jedoch hohe technische 

Ansprüche. Daher werden nur wenige Verbraucher 

davon profitieren. 

+ 
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Verkehr auto-

matisieren, 

vernetzen, 

verflüssigen, 

innovative 

Mobilitätfor-

men ermögli-

chen 

(3.4.3.12) 

 Anpassung des 

Personenbeförde-

rungsgesetzes 

(PBefG) als Vo-

raussetzung für 

neue digitale Mobi-

litätsdienste. 

 Digitale Mobili-

tätsdienste ver-

einfachen Ver-

brauchern den 

Zugang zu Sha-

ring-Angeboten 

und damit die 

passgenaue 

Auswahl benö-

tigter Mobilitäts-

dienste. 

 Das bisher vorliegende Eckpunktepapier zur Reform 

des PBefG bietet verbraucherfreundliche Ansätze. 

Allerdings ist offen, welche davon letztendlich Ein-

gang in den Gesetzesvorschlag und -beschluss fin-

den. Offen ist auch, inwiefern möglicherweise ver-

braucherfreundliche Maßnahmen auch tatsächlich 

vor Ort umgesetzt werden, da das Eckpunktepapier 

die finale Entscheidung über die Umsetzung einiger 

Punkte den Kommunen überlässt.  

 Der vzbv fordert die Möglichkeit zur Verkehrsmittel-

übergreifenden Buchung. Dazu müssen alle ge-

werblichen Anbieter relevante Informationen und 

(Echtzeit)daten zu ihren Mobilitätsplattformen im 

Sinne des Open Data-Ansatzes zur Verfügung stel-

len sowie den Vertreib über standardisierte Schnitt-

stellen öffnen. 

 Auch für Mobilitätsdienstleistungen wie Sharing-An-

gebote, Fahrgemeinschaften oder Fahrdienste ist 

der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent 

festzulegen. 

- 
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Kontakt 

Verbraucherzentrale  

Bundesverband e.V. 

Team  

Energie und Bauen 

Mobilität und Reisen 

 
Rudi-Dutschke-Straße 17 

10969 Berlin 

Energie@vzbv.de 

Mobilitaet@vzbv.de 


